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Frauensicherheit 

 
Wir möchten Euch heute auf ein wichtiges und 

dringendes Anliegen aufmerksam machen, 

welches uns alle betrifft: die Sicherheit von 

Frauen in unserer Gesellschaft. 

In Österreich werden mittlerweile zwischen zwei 

und drei Frauenmorde pro Monat begangen, und 

jede dritte Frau ist von körperlicher und/oder 

sexueller Gewalt betroffen. 

Diese alarmierenden Zahlen verdeutlichen, dass 

wir dringend handeln müssen, um Frauen in Not 

die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen. 

Männliche Gewalt im sozialen Nahfeld findet in 

allen Gesellschaftsschichten, in jedem Lebens-

alter und in jeder Kultur statt. 

Hilfe für Frauen, die von Gewalt betroffen sind: 

• Frauenhaus Braunau +43 7722 87700  

• Frauenhelpline Gegen Gewalt 0800 

222 555 

• Gewaltschutzzentrum 

Oberösterreich +43 732 60 77 60 

Allgemeine Fragen zum Arbeitskreis 
Frauensicherheit: Frauen- und 
Mädchenberatungsstelle Frau für Frau: 
www.fraufuerfrau.at, office@fraufuerfrau.at 

 

Wasseranschlussgarnituren 

 
Im Zuge des gesetzlich vorgeschriebenen 
Zählertausches, der alle 5 Jahre zu erfolgen hat, 
möchten wir auf zum Teil fehlende bzw. veraltete 
Anschlussgarnituren hinweisen. Ein Tausch der 
Zähler kann bei diesen Garnituren nur mit einem 
sehr hohen Zeitaufwand bzw. unter Zuhilfenahme 
eines Provisoriums durchgeführt werden.  
 

Wir möchten daher auf die Möglichkeit 
hinweisen, dass gemeindeseitig das Angebot 
besteht, die Anschlussgarnituren gratis zur 
Verfügung zu stellen, die Kosten für die 
Installation sind von den Hauseigentümern zu 
übernehmen.  
 
Mit Blick auf den herannahenden Winter und 
Temperaturen unter Null Grad möchten wir in 
Erinnerung rufen, sämtliche Außenarmaturen für 
das Gartenwasser winterfest zu machen. 
Gegebenenfalls die Außenleitungen zu entleeren 
und die Schlauchanschlüsse abzukoppeln.  
 

 
 
Bitte kontrolliert regelmäßig den Haus-
Wasserzähler! Damit lassen sich größere Wasser-
verluste bei undichten Ventilen rasch feststellen. 
Bei Wasserverlusten aus undichten Ventilen wird 
kein Nachlass gewährt. 
 

Schneeräumung/Winterdienst 

 
Aufgrund unseres großen Straßennetzes ist es 
eine Herausforderung, allen Wünschen und An-
forderungen gerecht zu werden. 
Mit dem Bereitschaftsdienst unserer Bauhof-
mitarbeiter sind diese bei längerem Schneefall oft 

http://www.fraufuerfrau.at/
mailto:office@fraufuerfrau.at


viele Stunden unterwegs, um den Straßen- und 
Gehsteigbenützern eine sichere Benützung zu 
ermöglichen.  

 
Wir möchten aber auch auf die Eigenverant-
wortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger hin-
weisen, das Fahrverhalten den Straßenver-
hältnissen anzupassen.  
Grundsätzlich müssen im Ortsgebiet die 
Eigentümer von Liegenschaften gem. § 93 
StVO dafür sorgen, dass Gehsteige entlang 
ihrer gesamten Liegenschaft von Schnee 
befreit sind bzw. bei Eis müssen diese auch 
bestreut werden.   
Ein großes Problem für die Schneeräumung 
stellen auf öffentlichen Straßen abgestellte 
Autos dar. Laut StVO müssen mindestens zwei 
Fahrstreifen für den fließenden Verkehr 
freibleiben. Wir ersuchen Sie daher, Ihre 
Fahrzeuge so zu parken, dass es zu keinen 
Behinderungen kommt.  
Schneestangen sind Leiteinrichtungen und 
dienen zur Kenntlichmachung des Verlaufs 
der jeweiligen Straße. Das Entfernen von 
Schneestangen ist verboten! Sollten Schnee-
stangen beschädigt werden, ist dies vom 
Verursacher umgehend der Gemeinde zu 
melden.  
 

Neues Hundehaltegesetz ab 01.12.2024 

 
Mit dem neuen Oö. Hundehaltegesetz 2024 gilt es 
seit dem 01.12.2024 folgendes zu beachten:  
 
über 12 Wochen alte Hunde müssen binnen 5 
Tage beim Gemeindeamt gemeldet werden. Der 
Anmeldung sind folgende Unterlagen beizulegen: 

• Anmeldeformular 

• Nachweis über positiv absolvierte 
Sachkunde-Ausbildung (ist vor Beginn der 
Hundehaltung zu absolvieren!) 

• Nachweis, dass für den Hund eine Haft-
pflichtversicherung besteht (Mindest-
deckungssumme 725 TEUR/je Hund) 

• Registrierungsbestätigung der Heimtier-
datenbank 

• Mindestalter des Hundehalters von 16 
Jahren 

 
Weiters unterscheidet das Oö. Hundehaltegesetz 
nun zwischen „große Hunde“ (§ 5) und „Hunde 
spezieller Rassen“ (§ 6). 

 
 
Ein Hund gilt als „groß“, wenn er eine 
Widerristhöhe von mind. 40 cm oder ein Gewicht 
von mind. 20 kg aufweist. Die Feststellung erfolgt 
beim Tierarzt-besuch. Hat der Hund bei der 
Anmeldung das 12. Lebensmonat noch nicht 
vollendet, ist ab dem vollendeten 12 
Lebensmonat des Hundes eine tierärztliche 
Bestätigung über die Größe und das Gewicht des 
Hundes einzuholen und der Gemeinde binnen 2 
Monaten vorzulegen.  
 
Unter „Hunde spezieller Rassen“ versteht man 
Hunde der Rassen Bullterrier, American 
Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, 
Dogo Argentino, American Put Bull Terrier und 
Tosa Inu und deren Kreuzungen untereinander. 
Für diese Rassen gelten ab 01.12.2024 die Pflicht 
zur Ablegung einer Alltagstauglichkeitsprüfung 
sowie eine Leinen- UND Maulkorbpflicht im 
öffentlichen Raum. Dies gilt unabhängig von der 
Größe und dem Gewicht des Hundes.  

 
 

Alltagstauglichkeitsprüfung (ATP): 
Hundehalter großer Hunde und Hunde spezieller 
Rassen, die zum Stichtag 01.12.2024 jünger als 8 
Jahre sind, müssen bis spätestens 31.05.2024 mit 
dem Hund eine ATP absolvieren. Hat man 
mehrere Hunde, muss die Prüfung für jeden Hund 
abgelegt werden.  
Dies gilt NICHT für bereits angemeldete große 
Hunde! Bei Halterwechsel ab dem 01.12.2024 ist 
jedoch die ATP auch für ältere große Hunde zu 
absolvieren. 
 
Folgen einer fehlenden ATP: 
nicht bestandene ATP – der Hund wird als auf-
fälliger Hund eingestuft; 
verweigerte ATP - ab dem Zeitpunkt, an dem die 
Frist für die Vorlage der ATP verstreicht, gilt eine 
generelle Leinen- und Maulkorbpflicht. Zusätzlich 
drohen Verwaltungsstrafen und im schlimmsten 
Fall das Verbot der Hundehaltung. 
 
Termine für den Sachkundenachweis 2025 
24. Jänner 2025; 28. Februar 2025 
21. März 2025; 25. April 2025 
23. Mai 2025; 27. Juni 2025 
28. Juli 2025; 22. August 2025 
19. September 2025; 17. Oktober 2025 
21. November 2024 
 
Wo: Tierarztpraxis für Kleintiere 
Unterlochenerstraße 10d, 5230 Mattighofen 
 
Organisation: Tierärztegemeinschaft Innviertel 
Dr. Daniela Klement 
Unterlochenerstraße 10d, 5230 Mattighofen 
 
Vortragende: Dr. Daniela Klement und Astrid 
Weber 
 
Anmeldung & Information: 07742/6069 
 
 

Influenza Impfung 2025 

 
Die Virusgrippe (Influenza) ist eine hochansteck-
ende Erkrankung mit oft schwerem Verlauf. Im 
Zuge einer Impfaktion können Sie sich mit dem 
angepassten Impfstoff für bestmöglichen Schutz 
impfen lassen.  
Zielgruppe der Impfaktion sind Personen ab dem 
18 Lebensjahr. Die Influenzaimpfung kann gratis 
am Dienstag, 21. Jänner 2025, von 13:30 – 16:00 
Uhr in der BH Braunau, Hammersteinplatz 1, 5280 
Braunau konsumiert werden. 
Vereinbaren Sie online einen Termin auf der 
Homepage der BH Braunau unter http://www.bh-
braunau.gv.at 
 
 

Frohe Weihnachten und einen „Guten 
Rutsch ins neue Jahr 2025“ 

 
 
 
 

Liebe Moosdorferinnen und Moosdorfer, 
 

der Bürgermeister, der Gemeinderat und die 
Bediensteten der Gemeinde Moosdorf wünschen 
Euch allen ein friedvolles und gesundes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
2025! 
 

Der Bürgermeister: 
 

(Manfred Emersberger) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


